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Sondernutzungen an Landesstraßen innerhalb von Ortsdurchfahrten;
hier: Überspannung der Landesstraßen 845 und 848 mit wimpeln und Trans-

parenten und Anbringung kleiner Fahnen an den Straßenlampenmasten
anläßlich des lährlich wiederkehrenden Volksschützenfestes am jeweils
zweiten Wochenende des Monats Juli;

Bezug: Antrag des Schützenvereins Lohne e.V.,49379 Lohne
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Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit gebe ich meine Zustimmung zur Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis für die
Überspannungen der Landesstraßen 845 und 848 mit Wimpeln und Transparenten sowre
das Anbringen von Fahnen an den Straßenlampenmasten für den o.g. Zeitraum.

Folgende Auflagen sind einzuhalten:

1. Die genauen Standorte der Überspannungen sind im Einvernehmen mit der Straßen-
meisterei Vechta in der Örtlichkeit festzulegen.

2. Das Lichtraumprofil ist in der Höhe von mindestens 5,00 m (Fahrbahnoberkante bis'
unterkante der Überspannunq) und an der Seite mit mindestens 1,20 m vom Fahrbahn-
rand freizuhalten. Bei Radwegen auf Hochbordanlagen ist ein Mindestabstand von
0,50 m vom Fahrbahnrand einzuhalten. Ansonsten ist ein l\y'indestabstand von 0,25 m
vom Radwegrand erJorderlich.

3. Die Überspannunq n'ruß sturmfest beschaffen sein.
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/ Für das Anbringen von Fahnen an Straßenlampenmasten ist das seitliche Lichtraumprofil

zu beachten
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